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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.2004

Rechtssatz

Sind unselbständig beschäftige Taxilenker bloß verp0ichtet, am Ende jeder Woche den eingenommenen Fuhrlohn

abzuliefern, ohne sich zum Dienstantritt melden und über die Fahrzeugverwendung nähere Unterlagen führen zu

müssen, muss mit dem (teilweisen) Betreiben der Taxis auf eigene Rechnung dieser Personen und deren allfälliger

Weitergabe an Dritte jedenfalls gerechnet werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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